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§ 40 T-HG Anzeigepflicht
 T-HG - Heimgesetz 2005, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.05.2025

Der Hilfebezieher hat jede Änderung der für die Gewährung und die Bestimmung des Ausmaßes von Hilfeleistungen

maßgeblichen Voraussetzungen binnen zwei Wochen dem für die Gewährung der betre4enden Leistung zuständigen

Organ (§ 37) anzuzeigen.
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